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l • ZENTRALAUSSCHUSS 
BEIM BUNDESMINISTERIUM FOR UNTERRICHT UND KUNST 

für die Bundeslehrer an allgemeinbildenden 
Sdlulen, Pädagogischen Akademien, PAdagogisdlen Instituten 
sowie Bundeserzieher an Heimen für Schüler allgemeinbildender 

Sdlulen 

28/srv-A1JS/HE 

1010 Wien� 
Herrengasse 14/3. 

An das 

Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 

Abteilung III 
Freyung 1 
1010 :Vien 

�-1 I? "4n/� I""� I') /35 Bet-:::.: tJi- • .J..W. d U 'J- ...L...L/ U/ 
2ntwurf einer 4. SchUG-NoveUe 

Sehr geehrte Herren! 

0222/ 6 6  32 42 

/\ 

, Wien� 85 03 20 

Der ZentralausschuI3 für Bundeslehrer an ARS übermittelt in der 

Beilage seine Stellungnahme zu o.a. Ent7vurf einer 4.SchUG - Novelle. 

Mit freundlichen Grüßen 

1 BeiZage 

für den ZentraZausschuß: 
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Betr. Entwurf einer 4.SchU G -NoveLLe� ZL. 12.940/6-III/2/85 
STELLU NGNAHME 

Zum vorLiegenden Entwurf einer 4.SchUG -NoveLLe gibt der o.a. ZentraLausschuß 

foLgende SteLLungnahme ab: 

ALLgemein wird festgesteLLt: 

_ Der EntüJA.rf spiegeLt grö;3tentei'is die seinerzeitigen Beratungen über die 

schuLpartnerschaft wider. In einigen Punkten sind aLLerdings Fragen offen� 

die schon in den Beratungen nicht vöLLig gekLärt werden konnten und die 

auch durch die ErLäuterungen nicht befriedigend beantwortet werden. Die 

ErLäuterungen offenbaren vieLmehr in einzeLnen Bereichen erst richtig ge-

wisse Schwächen der vorgeschLagenen Bestimmungen. 

_ Der Entwurf enthäLt dankenswerter Weise einige Bestimmungen� die auf -

durch 10 jährige Erfahrung begründete - Wünsche der Lehrerschaft zurück-

gehen. 

_ Der Entwurf hat anderem soLchen (durch Erfahrung begründeten) Wünschen 

der Lehrerschaft nur in Ansätzen oder noch gar nicht Rechnung getragen. 

_ Der Entwurf enthäLt Bestimmungen, die in den seinerzeitigen Be�atungen 

gar nicht zur Sprache gekommen sind. 

Aus den genannten Gründen wird beantragt, die 4.NoveLLe zum SchUG vor Befassung 

des ParLaments noch Beratungen zu unterziehen , zumaL da - wie dem Zentralausschuß 

bekannt ist _ der Bundessektion "Höhere schuLe" vom Herrn Bundesminister 

Dr.MORITZ zugesagt wurde, daß die 4.SchU G-NoveLLe nicht vor dem 1.9.1986 in 

Kraft treten soLL. 

Im einzeLnen wird festgesteLLt: 

Zu Z. 8 (§ 13 a - SchuLbezogene VeranstaLbdngen): 

Die gesetzLiche RegeLung dieses wichtigen Bereiches wird grundsätzlich 

begrüßt. Die vorgeschLagenen Bestimmungen Lassen jedoch noch mehrere wesentLiche 

Fragen offen und bedürfen unbedingt einer Uberarbeitung. FoLgende Bestimmungen 

sind einzuarbeiten: 

_ Eine zahlenmäßige Beschränkung ist vorzusehen. 

Begründung:Auf die für die ErfüLLung des 0ehrpLans notwendige lmterriahts -

zeit muß Bedacht genommen werden. 
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- Die Sicherung der finanzieUen Bedeckung (SchuZbudget) mu/3 gegeben sein. 

- Der Grundsatz der freiwiZZigen TeiZnahme muß auch für Lehrer geZten. 

I st diese gegeben, hat der SchuUeiter den teiLnehmenden Lehrern einen 

Dien stauf trag zu erteiZen. 

- Der SchuZLeiter muß die MögLichkeit haben, schuZbezogen Veran­

staltungen zu sistieren, wenn die pädagogische Rechtfertigung -

dem Inhalt der Veranstaltung nach und in HinbZick auf die Unter­

richtszeit (s.o.) - sowie die finanzieZLe Bedeckung nicht gegeben 

sind. 

Zu Z. 11 (§ 19 - Information der Erziehungsberechtigten und der Lehrherren): 

Die vorgeschlagene RegeZung, das Ausmaß Von gerechtfertigtem und nicht 

gerechtfertigtem FernbZeiben vom Unterricht in die Schulnachricht auf­

zunehmen, wird sehr begrüßt. 

Das Ausm�G des gerechtfertigten und nicht gerechtfertigten Fernbleibens 

von der SchuLe ist jedoch auch in das Jahreszeugnis (§ 22) aufzunehmen. 

(Nur bei AbschZußzeugnissen könnte diese RegeZung entfalZen). 

Begründung: Das FernbZeiben vom [mterricht hat , besonders in der Ober­

stufe aZarmierende Ausmaße angenommen. Es müssen daher alZe sinnvollen 

Möglichkeiten genützt werden, die Präsenz der Schüler zu verbessern. Wenn 

der an die SchuZe gerichtete Erz ie hungsauf trag und die Forderung,verschiedene 

SoziaZformen des Unterrichts zu verwirkLichen und nicht nur Wissen zu vermitteLn, 

ernst genommen werden soLlen, kann dem Gesetzgeber die Präsenz der SchüZer 

nicht gZeichgültig sein. Es kann aber auch nicht Absicht des Gesetzgebers 

sein, eine priviLigierte Gruppe von JugendLichen zu schaffen, die im 

Unterschied zu GLeichaLtrigen (Berufstätigen oder LehrLingen) ohne echte 

Rechtfertigung eine wesentZiche PfLicht (§ 43 SchUG !) vernachZässigen 
darf. 

Zu § 22 Abs.2 Lit.g (Jahreszeugnis): 

Das Jahreszeugnis sollte anaZog den Bestimmungen über das Reifezeugnis 

auch die FeststeLZung enthaZten können, daß der SchüLer die SchuZstufe 

mit "guten ErfoZg" abgeschlossen hat. Damit könnten vieLe SchüLer für 

Anstrengungen beLohnt werden. Die Zahl. der gerechtfertigten und nichtgerechtfertigten 
Fehlstunden ist im ZeuJnis zu ver.merken. 

Zu § 2 6  (Uberspringen von schutstufen): . 

Die "AlterskZauseZ" in Abs.l erster Satz soUte faUen, da der Hinweis 

auf das Vermeiden körperlicher und geistiger Uberforderung genügt. 
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Zu § 43 (Pflichten der Schüler): 

Hier ist auf den Gedanken der Schulpartnerschaft und der sich daraus 

ergebenden Verpflichtungen hinzuweisen. 

Zu Z. 21 (§ 46 - Externistenprüfungen): 

Der SC,hriftführer ist imSChUG zu verankern. 

Zu Z. 22 (§ 43 - Pflichten der Schüler): 

Die vorgeschlagene Ergä�J.ng wird grundsätzLich sehr begr�Bt und muß 

in das SchUG Eingang finden. 

Begründung: Nicht nur h.äufige Absenzen, sondern auch Vandalismus hat 

zum TeiL schLimme Ausmaße erreicht. Wenn nun eine Wiedergutmachung 

vorgesehen wird, steht nicht eine "Vergettungsabsicht'� sondern ein 

pädagogisches 'Moment im Vordergrund. Offenbar hat bisher eine Norm 

gefehlt, die von der Allgemeinheit und j�ür eine Gemeinschaft finanzierte 

Sachwerte als ein schützenswertes Gut darsteLlt. Es kann nicht Absicht 

des Gesetzgebers sein, in falscher Permissivität ausgerechnet hier ein 

Normenvakuum zu belassen. 

Im übrigen wird angeregt" "böswiUig" durch "mutwilLig" zu ersetzen 

und nach "zu beseitigenl/ ei,nzufügen "bzw. dafür aufzukommen". 

Zu Z. 23 (§ 44 - Schulordnung und Hausordnung): 

Die vorgeschlagenen Bestimmungen über �ie Hausordnung vernachlässigen 

die Berücksichtigung der Pesonalvertretung sowie privater Schuterhalter. 

Die "Verankerung" in den Erläuterungen ist zu schwach und muß über den 

Gesetzestext erfolgen. 

Begründung: Die Hausordnung kann sehr wesentlich in Dienstplan und Auf­

sichtspflichten der Lehrer eingreifen bzw. Angelegenheiten des Schuler­

halters betreffen. 

Zu Z. 24 (§ 45 - Fernbleiben von der Schule): 

Die vorgesehene Ergänzung wird sehr begrüßt und muß in das SchUG 

Eingang finden. 

Es gilt dieseLbe Begründung wir zu Z.11 (§ 19). 

Zu Z. 26 (§ 47 Abs.l - �twirkung der Schule an der Erziehung): 

Der Gedanke, persönLichkeit�und gemeinschaftsbildende Erziehungs­

mittel auch durch den SchuLgemeinschaftsausschuG anwenden zu lassen, ist 

zweifellos gut gemeint. Bei näherer Betrachtung stellen sich jedoch Fragen 

wie nach dem Recht Von Eltern, in Rechte anderer Eltern einzugreifen, oder 

s.S.4 
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nach der konkreten Durchführung und dem erzieherischen Wert solcher 

M�Gnahmen. Diese kritischen Bemerkungen sollen nicht in Abrede stellen3 

daß der Text dem Verhandlungsergebnis entspricht. 

In Hinblick auf § 47 Abs.2 und § 49 siehe die Stellungnahme zu § 64. 

Zu §.57 (Lehrerkonferenzen): 

Die Bestimmungen über die Lehrerkonferenzen wären in Abs.2 dahingehend 

zu ergänzen3 daß bei Abstimmungen über einzelne Schüler nur jene Lehrer 

stimmberechtigt sind3 die den betreffenden Schüler tatsächlich unter­

richten. 

Zu Z. 33 (§ 57 Abs.ll - Lehrerkonferenzen): 

Es gelten dieselben Bedenken wie bei § 47 (s.o.) 

Zu Z. 34 (§ 57 a - Rechte der Schüler): 

Dieser neue3 vorher nie besprochene Paragraph wird in der vorliegenden 

Form abgelehnt. 

Begründung:Er ist unklar fOY'rr!'vl.Ziert (Fehlen eines Normadressaten) und 

enthält keine Absicherung gegen Mißbrauch (gezielte Behinderung der 

Unterrichts-und Erziehungsarbeit). Viele Bestimmungen des SchUG sind 

als Schutzbestimmungen gegen Fehlverhalten von Lehrern und Schulleitern 

zu verstehen. Es muG auch Schutzbestimmungen gegen Fehlverhalten von 

Schülern geben. 

Im übrigen wird darauf hing�iesen3 daß weder für Eltern noch für Lehrer 

im SchUG solche Individualrechte formuliert sind. Die formalen Rechte der 

Schüler müssen über Klassen-und Schulsprecher wahrgenommen werden. 

Zu Z. 35 (§ 58 Abs.2 - Scm.17ermitverwaltyng): 

- In Abs.2 Z. 1 lit.d ist der Passus "gemäß § 20 Abs.6" ersatzlos zu 

streichen und nach "ausgenommen"das Wort "jedenfalls" einzufügen. 

Begründung: Auch in anderen Konferenzen (z.B. zu Ende des 1.Semesters­

Schulnachricht) wird über Fragen der Leistungsbeurteilung beraten. 

Die oben verlangte Streichung würde mehr Klarheit schaffen. 

Es muß-über die in lit.d genannten Angelegenheiten hinaus- auch für 

Schulleiter und Lehrer die Möglichkeit bestehen3 Fragen des Schul­

lebens und der Pädagogik unter sich zu besprechen (ebenso wie für 

Eltern im Elternverein und für Schüler in der Schülervertreterver­

sammlung eine solche Möglichkeit besteht). Der verlangte Einschub 

schafft hier mehr Klarheit. 

- In Bezug auf Abs.2 Z. 1 lit.f ist klarzustellen3 um welche Unterrichts­

mittel es sich hier handelt. Es kann nicht sein3 daß z.B. auch Frggen der 
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Heftführung Gegenstand von Verhandlungen im Rahmen der Mit­

wirkungsrechte sind. 

- Abs. 2 Z. 2 lit.a ist genauer zu formulieren und zwar folgender­

maßen: '�as Recht auf Mitentscheidung bei der Androhung des Antrags 

auf Ausschluß (§ 47 Abs. 2) ". 

Begründung: § 47 Abs.2 nennt unmißverständlich zwei verschiedene 

Organwalter: den Schulleiter bei Versetzung in die Parallelklasse 

und die Schul konferenz bei Androhung des Antrags auf Ausschluß 

(Vgl.auch § 70). Da die Androhung des Antrags auf Ausschl�G gemäß 

§ 47 Abs.2 der Lehrerkonferenz obliegt� ist dem auch durch § 58 Abs.2 

lit.a Rechnung zu tragen. 

Zu Z. 36 (§ 59 Abs.4 - Ver sammlung der Schülervertreter); 

In der im EntUJUT'f 4. Zeile von unten ist die Formulierung "zu pflegen" 

zu ersetzen durch "herzustelZen". 

Begründung: Die Erfahrungen mit dem Bundespersonalvertretungsgesetz 

in der ursprünglichen Fassung zeigten� daß die Formulierung '�invernehmen 

pflegen." ein unHares und untaugliches Mittelding darstellt zwischen 

dem unverbindlichen "Kontakt pflegen " 0 und dem verbindlichen "Einvernehmen 

hersteLlen". Wegen der wünschenswerten Klarheit und der Letztverantwortung 

des Schulleiters für alle Vorgänge im Haus ist das Einvernehmen herzustellen. 

Zu Z. 38 (§§ 61 und 62 - Rechte und Pjtichten der Erziehungsberechtigten): 

- In § 61 Abs.1 ist nach "Pflichten des Schülers" der Verweis auf 

§ 43 mittels Klammerausdruck einzufügen. (Analog zu dem Verweis auf § 2). 

- In § 61 ist durch entsprechende Umformulierung vorzusehen, daß an 

Allgemeinbildenden höheren SchuZen die EZternvertreter im SahuZgemein­

schaftsausschuß so wie bisher aUe EZtern(Unter-und Oberstufe) zu vertreten. 

- In § 61 Abs.2 Z. 1 lit.d ist nach dem Wort "ausgenorrmen" das Wort 

"jedenfalls" einzufügen und nach "Leistungsburteilung" der Passus 

"gemäß § 20 Abs. 6" ersatzZos zu streichen. Es gilt die gZeiche 

Begründung wie bei Z. 35 (§58 Abs.2). 

- § 61 Abs.2 Z. 1 Zit.e ist zu präzisieren. (VgZ.SteZZungnahme zu Z. 35� 

§ 58 Abs.2 Z. 1 Zit.f). 

- § 61 Abs.2 Z.2 Zit.a ist umzuforrrrulieren zu "das Recht auf Mitentscheidung 

bei der Androhung des Antrags auf AusschZu/3 (§ 47 Abs.2)." 

Es. S.€ 
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Es gilt sinngemäG die gleiche Begründung wie zu Z. 35 (§ 58 Abs.2 Z.2 

Ut.a). Weiters mu.G auch hier darauf hingewiesen werden, da.G nach 

dieser Bestimmung Eltern über Kinder anderer Eltern mitentscheiden. 

_ § 62 (Beratung zwischen Leh:tern und ErziehungsberechtigtelJ,) trägt den 

seinerzeitigen Besprechungen Rechnung. ungeklärt bleiben jedoch noch 

der zur Teilnahme verpfZichtete Personenkreis (- Lehrern mit vielen 

Klassen erwüchse bei Verpflichtung große zeitliche Belastung-J sowie 
die Abgeltung, insbesondere für anfallende Fahrtkosten. Eine Klärung im 

verlangten Sinn ist Voraussetzung fÜr' die Zustimmung der Lehrerschaft. 

Zu Z. 41 (§ 64 - SC(lulgemeinschaftsausschuß): 

_ Hinsichtlich der Hausordnung (Abs.2 Z. 1 lit.d) wird auf unsere 

Stellungnahme zu Z. 33 (§ 44) hingewiesen. Es ist ein Querverweis 

zu § 44 anzubringen. 

_ Hinsichtlich der M�Gnahmen im Rahmen der Mitwirkung der Schule an 

der Erziehung wird auf unsere Stellungnahme zu Z. 26 (§ 47 Abs.l) 

hingewiesen. 

_ Die Möglichkeit zur Verlängerung der Funktionsdauer der LehrervertY'eter 

im SGA (§ 64 Abs.4) wird begrüßt. 

_ In § 64 Abs.9 letzter Satz soll die zhleite Hälfte lauten: 

"davon die erste Sitzung innerhalb von 14 Tagen nach den Neuwahlen 

der Lehrer-, El tern-und Schülervertreter gem. Abs. 4, 6 und 8 stattzufinden". 

BeqPÜndung: Es ist nicht sinnvoU, daß SGA-MitgZieder, deren Funktion 

ausZäuft, über das anlaufende Schuljahr mitbestimmen. Dies gilt insbesondere 
fÜr' Entscheidungen gem�G § 64 Abs.2 Z. 1 lit. a. 

_ Statt § 64 Abs.l0 (Vorsitz im SGA) ist wieder die volZe FormuZierung des 

§ 64 Abs.9 der derzeit geZtenden Fassung aufzunehmen.' 

Begründung: Es hat sich bewährt, daß der SchuHeiter im Verhinderungs­

fall von sich aus jenen Lehrer aZs Vertreter namhaft macht, der mit den 
zu behandelnden Angelegenheiten am besten vertraut und fÜr' die Vorsitz­
fÜfL�ng am besten geeignet erscheint. 

- § 64 Abs.16 (Geschäfts ordnung fÜr' SGA) steHt eine tJberbÜr'okratisierung 

dar und ist ersatzlos zu streichen. 

_ § 64 Abs.17, 2.Teil des 1.Satzes (Durchführung bzw.Sistierung der S GA-Beschlüsse 

durch den SchuUeiter) ist folgenderm�ßen umzufoPmU{,�eren: "häZt er 

einen derartigen Beschluß fÜr' rechtswidrig oder hält er die dienst-und 

besoZdungsrechtlichen Voraussetzungen bzw. die finanzielZe Abdeckung 

für nicht gegeben, hat er diesen zu sistieren; aies giZt auch fÜr' schuZbezogene 
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VeranstaLtungen� wenn pädagogische Bedenken bestehen. 

Begründung: Der Himveis darauf� daß die MitgLieder des SGA der 

Amtsverschwiegenheit und der Verantwortung für ihre Entscheidungen 

unterLiegen (ErLäuterungen� S.32 Pkt.2 des Entwurfes)� kann nicht 

überzeugen� da keine SanktionsmögZichkeiten vorgesehen sind und wegen 

der FLuktu�on v.a.bei den SchüLervertretern auch schwer administrier­

bar wären. Auch die einschränkenden Hinweise in den ErLäuterungen betr. 

Budget und Dienstrecht (S. 33 Pkt.4 des Entwurfs) sind als Letztlich 

rech�nverbindLiche ErLäuterungen zu schwach. Im Interesse des Letzt­

verantwortlichen SchuLleiters sowie einer kLaren und damit mögLichst 

konfliktfreien Geschäftsführung des SGA ist die oben formuLierte 

Schutzbestimmung unerLäßlich. 

- In § 64 Abs.19 ist der erste Satz ersatzLos zu streichen und der übrige 

Text sinngemäß anzupassen. 

Zur Begründung siehe SteLLungnahme zu § 64 Abs. 10. 

Zu Z. 43 und 44 (§ 68 - Handlungsfähigkeit des nicht eigenberechtigten SchüLers): 

Die in Z. 43 eröffnete Möglichkeit der detailtierten Kenntnisnahme durch 

die Erziehungsberechtigten und ihr Wider.ruf ist zu streichen. Sie würde 

sehr wohl - entgegen den Erläuterungen - einen hohen und nicht zu 

rechtfertigenden administrativen Aufwand bedeuten. 

In § 68 ist lit.u ersatzlos zu streichen. 

Begründung: Es handeLt sich wahrscheinlich um jene Bestimmung des SchUG� 

die sich nach zehnjähriger Erfahrung der Lehrerschaft am wenigsten beWährt 

hat. Die Absenzen an der Oberstufe sind ein ständiges Argernis und bedeuten 

'eine Beeinträchtigung der Unterrichtsarbeit" Es sei noch einmal auf den in 

der Praxis offenbar gewordenen widerspruch zu den Pf2ichten des Schülers 

und auf die entstandene "PriviZegierung" einer Gruppe von Jugendlichen 

hingewiesen (vgL.auch unsere SteLlungnahme zu Z. 11 - § 19). 

Außerdem würde die Streichung von lit.u die Erziehungsberechtigten von 

manchem Druck entlasten� der derzeit von ihren Kindern unter Hinweis auf 

andere SchuLkamerdden mit soLchen weitgehenden Entschuldigungsrechten aus­

geübt wird. 
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